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Änderungen an  
IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 

 
Die Paragraphen 14A und 45G–45K werden angefügt und Paragraph 41 wird gestrichen. 

 

Equity-Methode 

14A Ein Unternehmen wendet IFRS 9 zudem auf sonstige Finanzinstrumente in einem assoziierten Unternehmen 
oder einem Gemeinschaftsunternehmen an, auf die die Equity-Methode nicht angewandt wird. Hierzu 
gehören langfristige Anteile, die dem wirtschaftlichen Gehalt nach der Nettoinvestition des Unternehmens 
in das assoziierte Unternehmen oder das Gemeinschaftsunternehmen zuzuordnen sind (siehe Paragraph 38). 
Bevor ein Unternehmen Paragraph 38 und die Paragraphen 40–43 des vorliegenden Standards anwendet, 
wendet es auf solche langfristigen Anteile IFRS 9 an. Bei der Anwendung von IFRS 9 berücksichtigt das 
Unternehmen keine Berichtigungen des Buchwerts der langfristigen Anteile, die sich aus der Anwendung 
des vorliegenden Standards ergeben. 

Anwendung der Equity-Methode 

 … 

41 [gestrichen]  

 … 

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

 … 

45G Mit der im Oktober 2017 veröffentlichten Verlautbarung Langfristige Anteile an assoziierten Unternehmen 
und Gemeinschaftsunternehmen wurde Paragraph 14A angefügt und Paragraph 41 gestrichen. Diese 
Änderungen sind mit Ausnahme der Darlegungen in den Paragraphen 45H–45K für Geschäftsjahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen, rückwirkend gemäß IAS 8 anzuwenden. Eine frühere Anwendung 
ist zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Änderungen früher an, hat es dies anzugeben. 

45H Ein Unternehmen, das die Änderungen in Paragraph 45G erstmals bei der erstmaligen Anwendung von 
IFRS 9 anwendet, wendet auf die in Paragraph 14A beschriebenen langfristigen Anteile die 
Übergangsbestimmungen von IFRS 9 an. 

45I Ein Unternehmen, das die Änderungen in Paragraph 45G erstmals nach der erstmaligen Anwendung von 
IFRS 9 anwendet, wendet die in IFRS 9 festgelegten Übergangsbestimmungen an, die für die Anwendung 
der Vorschriften von Paragraph 14A auf langfristige Anteile erforderlich sind. Dabei sind Bezugnahmen auf 
den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung in IFRS 9 als Bezugnahmen auf den Beginn des jährlichen 
Berichtszeitraums zu verstehen, in dem die Änderungen zum ersten Mal angewendet werden (Zeitpunkt der 
erstmaligen Anwendung der Änderungen). Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, frühere 
Berichtszeiträume anzupassen, um der Anwendung der Änderungen Rechnung zu tragen. Das Unternehmen 
darf frühere Berichtszeiträume nur anpassen, wenn dies ohne rückblickende Verfahrensweise möglich ist.  

45J Ein Unternehmen, das die Änderungen in Paragraph 45G erstmals anwendet und gemäß IFRS 4 
Versicherungsverträge die vorübergehende Befreiung von der Anwendung von IFRS 9 in Anspruch nimmt, 
ist nicht verpflichtet, frühere Berichtszeiträume anzupassen, um der Anwendung der Änderungen Rechnung 
zu tragen. Das Unternehmen darf frühere Berichtszeiträume nur anpassen, wenn dies ohne rückblickende 
Verfahrensweise möglich ist.  

45K Passt ein Unternehmen frühere Berichtszeiträume in Anwendung der Paragraphen 45I oder 45J nicht an, so 
erfasst es zum Zeitpunkt der ersten Anwendung der Änderungen in der Eröffnungsbilanz der 
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Gewinnrücklagen (oder, falls angemessen, einer anderen Eigenkapitalkategorie) den Unterschiedsbetrag 
zwischen: 

a) dem früheren Buchwert der in Paragraph 14A beschriebenen langfristigen Anteile zu diesem 
Zeitpunkt und 

b) dem Buchwert dieser langfristigen Anteile zu diesem Zeitpunkt. 
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